
Zur 6fS(',h ic.hte d{'s Epameinondas.

Bei der mir Ubertragenen Neu-Bearbeitung des Altikels Uber
Epameinondas fUr die von vVissowa llerau~gegebene Pauly'sche
Real- Encyelopädie (leI' cla~~ischen Alterthumswissenschaft wurde
ieh besonders auf eineu Punht anfmerlrsam, bezUglicll dessen man,
wie ich glaube, weiter kommen kann, ah~ es bisher der Forschung
gelungen ist: den Process des Epameinondas und seiner Collegen 1

nach illrem ersten Feld:1.Ug in die Peloponnes (Winter 370 auf
369). Beyor ich in die DiscuBsion eintrete, will ich den allge­
meinen Eindruel, wiedergeben, der sich mir aus der Nachprüfung
der Ueberliefenmg über das Zeitalter des Epameinondas ergeben
hat. Ich halte die von Ernst von Stern in seiner C Geschichte
der spartanischen und thebaniscben Hegemonie vom Königsfrieden
bis zur Schlacht hei Mantinen J (Dorpnt 1884) S. 47 ff. und in
seiner zweiten Schrift cXenophons Hellenika und die höotiscbe Ge­
scllichtsUberlieferung J (Dorpat 1887) begründete Ansicht, dass die
gesammte Ueberlieferung Uher Epameinondas, die verlorene Biogra­
phie Plutarchs eingesehlossen, von dem Bestreben beeinflusst ist)
die Lebensgeschichte ihres Helden zu verherrlichen und auszu­
schmücken und dass sie in letzter Linie der die Zeit des thebaui­
flehen Aufschwungs verherrlichenden böotischen Gescbichtstradition
entstammt, für richtig, wenn ich auch die weiteren Folgerungen
dieses Forschers Uher die Tl'äger flieser Tradit.ion dahingestellt
sein lasse. Nach meiner tTeberzengung ist das Zeitalter des
Epameinonclas in reichlichem lVJasse von historischen Fälschungen
Ubnwuchert; allerdings ist dabei festzuhalt.en, dass sie nur der

1 Die Frage, wie vil'le CoJll'gen Epameinondas neben Pelopidas
an seiner f:eite hatte, ist bl'sser unbrantwortet zu Jassen; 1<;rnst v. St.ern
(Gesell. der spart. und theban. Hegl'monie 170, 1) nimmt mit Corno
Nep. Ep. C. 7, 3 und Appiall Syr. c. 41 an, dass mit den Beiden nur
noch ein Boiotarch ausge~Qgen sei.
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Ausschmiickung der Einzelbeiten dienen Um! dass il1 dei' Ueber­
lieferung dei' allgemeine Zusammenhang und der Fortgang der
Ereignisse gewahrt ist.

Unsere Quellen für den Process des Epameinol1das sind:
Plutarchs Pelopidas c. :!4. 25 und Apophth. Epam. c. 2;); Pau'

. sanias IX 14, 7 1; CorneJius Nepos, Epamillondas c. 7. 8;
Appian, Syr. c. 41; Aelian, Val'. Hist, XIfr 42. Als ll.m Wich·
tigsten erscheint es, über die Frage des Rechtsverfahrens gegen
Epameil10ndas zur Klarheit zu gelangen, Als Ursache des Pro­
cesses wird die TlJatsache bezeichnet, dass Epameinondas und
seine lVIitfeldherrell den Feldzug kurz vor der Wintersollnen\vende
antraten und obwohl zu diesem Zeitpunkt der Wechsel der Boio'
tarehie statt~nden sollte, das Commando über die gesetzliche Frist
hinaus fUIn·ten (Plut. Pel. e. 24, ebenso Apophth., Pausanias, Aelian),
nach den citirten Quellen (und COl'1l. Nep. Ep. c. 7, ()) vier Monate
länger 2; auf die eigenmächtige Fortführung des Amtes war
Todesstrafe gesetzt. Die Voraussetzung, von welcher unsere
Quellen ausgehen, illt, dass Epameinondas uud seine Collegen für
das nächste Jahr nicht zu Boiotarchen wie4ergewählt waren i nur
bei Cornelius Nepos (Epam. c. 7, 3) und Appian !\. O. ist die
Sache dlthin umgebildet, dass ihnen duroh Volksbeschluss das
Amt abgenommen ward und sie die Rückberufung naoh Hause
erhielten ersiohtlich ein l\'lissverständniss oder, was wahrschein­
licher ist, eine willkürliche Erweiterung der ursprünglichen Tra­
dit,ion, welche die Missgunst des Volkes gegen Epameinondas ins
Licht setzen soll. Der weitere Verlauf des Prooesses ist in s\:lnti­
mentaler Weise ausgemalt: dass an deI' Erhebung der Anklage
der Neid VOll Epameinondas' politischen Gegnern und die Wankel­
mti.tlliglreit des Volltes den Hauptantbeil hatten 3, dass Epameiflon-

1 Nach dem Nachweis von v. Wilamowitz (Hermes VIII 439 und
Oommenta1'wlum yrammaticum, Greifswalder Vorlesungsverzeichniss für
aas Wintersemester 1879/80 S. 11) aus der verlorenen Epameinondas.
Biographie des Plutarch geschöpft.

2 Nach Appian 1. I. gar sechs Monate länger. aal'iibet·
Bauch, Epaminol1das und Thebens Kampf um die Hegemonie (Breslan
1834) S.51 11, 108, Grote Hist. of Greece 2 lX 4fll v. Stern a. a. O.
181 n. 1.

a Auoh von den meisten Neueren vertreten, so von Meissner, Epami­
nondas' Biographie (Prag 1798-1801) 357 ff., :Bauch a. a, O. 52 ff.,
L, Pomtow, Das Leben des Epaminondas (Berlin 1870) 88, Laehmann
Geschichte Griecbenlands von dem Ende des pelopollllesiscllen Krieges bis
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er hält
-, dass

das alle Schuld seiner Mitfeldherren auf sich nahm 1

bei dieser Gelegenheit eine gl'osse Reehtfertigungsrede
er aber zum Schlusse ohne förmlielle Abstimmung
ward, V,r el1l1 man jetzt auell die Auffassung des Alterthums fallen
gelassen llat, dass der Proeess eine Haupt- und Staatsaction ge­
wesen sei und es sich wirklich für Epameinondas um eine Todes­
gefahr gehandelt habe, so hält man doch an der von der Ueber­
lieferung berichteten Ursache fest, warum EpameinQndas und seine
Genossen vor Gericllt gezogen wurden. Nun sahen wir, dass die
Ansicht dal'über mit der anderen Anschauung fest verknüpft ist,
Epameinondas und seine Collegen seien für das folgende Jahr nicht
mehr zu Boiotarchen ernannt worden. Allein es ist mehr als frag­
lich, ob diese Voraussetzung richtig ist; und doch ist die Entschei­
dung darüber, ob Epameinondas und Pelopidas für das Jahr 370/69
zu Boiotarchen wiedergewählt wurden, für die Ansicbt über den
Process geradezu fundamental. Für die Wiederwalll spracben
sich Grote 2, Cnrtius ß und von Stern 4, aus, wällrend Bauch li und
Sievers ll dieB leugneten. Die Beantwortung dieser Frage hängt
von der Entscheidung darüber ab, ob der zweite Feldzug des
Epameinondas in die Pe1oponnes in das Jahr 369 oder 368 ge­
hört, da es Unabweisbar ist, dass er damals den Befehl als Boio­
tarclt führte 7. In letzter Zeit wollte Fr. Reuss 8 gerade auf
Grund der oben herangezogenen Stellen aus Plutarch und den
übrigen Autoren Uber den Prooess die Ansioht begriimlen, dass
der zweite Zug des Epameinondas erst in den Sommer 368 zu
setzen sei. Allein seine Argumentation hat eher gezeigt, dass die

zu dem Regierungsantritte Alexander des Grossen I 367 If., Cm·tius
Gril'j,ch. Gesch. 2lII 333 If. Dagegen Grote 2 IX 458 If., v, Stern a. a. (J.

181 If.
1 Dass dies rechtlich unmöglich war, braucht nicht bemerkt zu

werden, da jedes Mitglied eines Collegiums für dessen Gesammtthätig­
keit verantwortlich gemacht wurde. Vgl. auch von Stern a. a. 0.170 1•

2 Hist. Qf Greece :I IX 460.
BGriech. GescIt. 2III 766, Anm. 3I.
4 a. a. 0, 182.
r, a. a. O. 5:1.

;} Geschichte Griechenlands vom Ende des peloponnesischen
bis zur Schlacht bei Mantinea S. 277.

7 Sievl.'rs' Annahme (11.. ß. O. 277. 393) von einer Nachwahl des
Epameinondas od. ähnl. ist ganz unwahrscheinlich. Vgl. auch Grote
lllX 460, Anm. 2.

8 Jahrb. f. cl. Philol. CLI (1895), 1:,43.
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von ihm vertretene Annahme ganz unglaubwürdig ist; es wird
gerathen sein, an der von Sievers begründeten Chronologie für
die Zeit von 369 ab festzuhalten, da ein Abweichen VOn derselben
iu unlösbare Schwierigkeiten verwickelt, besonders was die Zeit
der Züge des Pelopidas llach Thessalien anlangt, mit welchen
wieder Epameinondas' Geschichte eng zusammenhängt. Speciell
bezüglich des zweiten Zuges des Epameinondas in die Pelopollnes
haben ausser Sievers 1 noch Krüger 2, Grote S lind Beloch4 gezeigt,
dass derselbe in den Sommer 369 zu setzen ist. Es wird dem­
nach als sicher anzunehmen sein, dass sowohl Epameinondas als
Pelopidas für das Jahr 370/69 zu Boiotarchen wiedergewälllt
wurden 5; wenn wir auch über den Termin der Beamtenwa1llen
in Boiotien nicht unterrichtet sind, so kann man nicht daran
zweifeln, dass dieselben einige Zeit vor dem Beginn des Amts­
jahres d. h. der Wintersonnenwende stattgefunden haben werden.
Aller Wahrsoheinlichkeit traten demnach Epameinondas und Pelo­
pidas den Zug in die Peloponnes an, nachdem sie bereits zu
.Boiotarchen für 370/69 designil·t waren. Damit fällt aber die
Voraussetzung, von welcher die Ueberlieferung ausgeht, in sich
zusammen und der Grund, welchen sie für die Anklage .des
Epameinondas angiebt, l~ann nicht richtig sein: wenn Epamei­
nOIHlas und Pelopiuas zu Boiotarcllen für das folgende .Tahr
wiedet'gewählt waren, kann ihnen die Fortführung des Commandos
nicht als Verbrechen angerechnet worden sein 6. Die Heueren
sind sich ues Widerspruchs nicht bewusst geworden, wenn sie
die Wiederwahl annahmen und doch an dem Bericht über die

1 a. a. O. 392 ff.
2 Zu Clintons FasH Hellen. a. 368. 367.
ß 2X 12.
4 Griech. Geseh 2, 265, N. 3.
II Für Pelopidas geht dies daraus hervor, dass er im Sommer 369

seinen ersten Zug nach Thessalien unternahm.
6 Man könnte, um diesem zwingenden Schlusse zu entgehen,

höchstens annehmen, dass dies nicht für die beiden Feldherren, wohl
aber für diejenigen ihrer Collegen galt, welche etwa bei der Wieder­
wahl nicht in ihrem Amte bestätigt worden waren, und dass die An­
klage sieh in erster Linie gegen Letztere richtete nnd Epameinondas
und Pelopidas nur insofern traf, als sie diese angeblich (Plut. Pelop.
c. 24. Corno Nep. Ep. c. 7, 4. Appiall L L) zur ungesetzlichen Fort­
führung des Amtes bestimmten. Allein in der Ueberlieferung ist die
Anklage ersiohtlioh gegen Epameinondas selbst gerichtet und er er­
scheint als der Hauptschuldige.
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Anklage gp,gen Epameinonuas festhieltcn 1 ; Beloch allein lmt uas
Verdienst erkannt zu haben 2, uass dies eine Absurdität in sich
scbliesst. Dass die Todesstrafe für die eigenmächtige Bekleidung
der Boiotarchie über die gesetzliche Frist hinaus gesetzt war,
natürlich nur, wenn die betreffenden Beamten nicht wiedergewäblt
worden waren, daran zu zweifeln liegt l,eine Ursache vor; von
diesem ihr bekanntEm Grundsatz nahm die antike Ueberlieferung
den Ausgangspunkt, für ihre Auffassung von dem Process des
Epameinondas; der einfache Sachverhalt, wie wir ihn später her­
zustellen versucllen werden, reichte fiir das mit möglichst vollen
Farben auszufüllende Charakterbild ihres Helden nicht aus.
Nichts Anderes als eine weitere Abaurdität wäre es allzunehmell,
das Verbrechen des I<~pameinondas habe darin bestanden, dass
er sich nicht unmittelbar nach Ablauf seines Amtsjahres 371(70
der Rechenschaft unterzog; bei einem Volke wie den Thebanern,

wie jüngst treffend her,orgehoben wurde 3, ihre politischen
IntereBsen durcllans den militärischen Gesichtspunkten unterzu­
ordnen verstanden, wäre es eine Ungeheuerlichkeit gewesen, die
wiedm'gewählten Boiotarchen, wenn sie im Felde standen, zu
zwingen, die ihnen anvertraute Aufgabe liegen zu lassen und
heimzukehren, um einer staatsrechtlichen Formalität zu genügen.
Im Gegentheil, mRn wird auch da eine Suspension der Hechen~

scbaftspfiicht, oder wenigstens deren Hinausschiebung a1111ehmen
diirfen, wie sie auch fÜr Athen zu eonstatiren ist 4•

Die Unmöglichkeit, mit. dem überlieferten Bericht auszu'
kommen, bleibt also; es gilt eine Lösung für diese Aporie zu
finden. Belach hat dies auch versucht (a. a.O.); cl' streicht den
ersten Proeess des Jahres 369 ganz aus der Geschichte und blUt
nur an der von Diodol' XV 72, L 2 berichteten Absetzung
besser Niohtwiederwahl des Epameillondas nach dem zweiten

1 Curtius (2III 335) scheint dies bis zu einem gewissen Grade
gefühlt zu haben, wenn er 'Die Vernachlässigung der verfassungs-
miissigen Bestimmungen also im Grunde nur darin, dass er (Epa-
meinondas) nicht persönlich in Theben erschienen war, um sich für den
Anfang des neuen Amtsjahl'es, im Monat Bukatios, um Erneuerung
der Feldherrnwürde zu bewerben.' Allein man siebt, welche leblose
Pedanterie den Theban6ln mit einer solchen Auffassung zugeschrieben wird.

Z a, a. O. 2, 21)6 Anm. L
3 Lammert, Neue Jahrbücher für das class. Alterthum etc. II

(1899), 22.
, Vgl. Hermes XXVIII 554 ff.
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Feldzug in die Peloponnes (Sommer 36ti) fest, auf welche er alle
Überlieferten Nachrichten über das Rechtsverfahren, das er als
Process bei der Recbenschaftsablage deutet, bezieht. .Allein dieses
Vorgehen ist doch zu radical und durchllaut den Knoten, anstatt
ihn zu lösen. Ich betonte oben, dass die Ueberliefecrullg über
Epameinolldas' Zeitalter, was die allgemeinen Züge anlangt, glaub­
wiirdig sei; nun verknüpfen die Quellen einstimmig den Process
des Epameinondas mit seinem ersten Feldzug in die Peloponnes.
Auch über die Einbeziehung des Pelopidas in die Anklage schlUpft
Beloch zu leicht hinweg.

Der Ausweg muss meines Erachtens nach einer anderen
Richtung hin gesucht werden; es ist an dem Zeitpunkt des Pro­
cesses feRtzuhalteu, aber ein anderer Rechtsgrund für die Er­
hebung der Anklage ausfindig zu machen, als die Uebediefernng
angiebt. Dass deren Anschauung unmöglich richtig ist, erkannten
wir früher. Man },önnte daran denken, dass die Thebaner bei
der Aussendung des Epameinondas in die Pelopomles einen Be­
schlnss fassten, dUl'ch welchen ihm vorgeschrieben wurde, nach
.Ablauf einer bestimmten Zeit llach Rause zurückzukehren. Die
Möglichkeit dafür wird durch eine Stelle Xenophons nallegelegt,
die allerdings, was zuzugeben ist, gewisse Schwierigkeiten des
Verständnisses bietet; Xenophon Hell. VII 5, 18 beginnt, da er
von den Erwägnngen spricht, welche (freilich nach seiner eigenen
Auffassung) Epameinondas dazu führten, im Jahre 3G:l eine Ent­
scheidungsschlacht bei 1Ylantinea zu wagen, mit den Worten:
o b' au 'E1l"(lIl€IVWvba~ €VeUIlOUIl€VO~, on OAl'fWV IlEv ~/.I€PWV

a.veXTKll E<JOlTO a.m€vat l:nu TO €.t~K€IV Tij <JTpaT€i~ TOV Xpovov
KTA. Dieser Passus wurde in verschiedenem Sinne gedeutet.
Sclläfer wies darauf hin 1, dass eil sich hier im Hoehllommer 362
nicht um das gesetzliche Ende der Boiotarohie hancleln. könne und
hielt es (laher für wahrscheinlicll, dass die Thebaner dem Epa­
meinondas - deI', wie Schäfer glaubt, damalll mit unbeschränkten
Vollmachten für die Kriegführung bekleidet war - eine Frist
setzten, binnen deren er das Heer zurückfUhren sollte 2. Dagegen
nahm Bauch ans, dass damit gesagt sei, dass die Dienstzeit

1 Demosthenes 1 III 2, 8.
2 Vor Schäfer warf Laahmaun a. a. O. I 419 (Note 2) den mehl'

als verwegenen Einfall hin, Xellophon habe bei seiner Aeusserung sich
eine Verwechslung mit dem ersLen Einfall in Lakonien zu Schulden
kommen lassen. Ihm folgte da.rin Pomtow a. a. O. 110, n. l.

8 Bauch I. 1. 81.
Rhein. Mus. f. PhUol. :N. F. LV. 30
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mel~rerer Söldner oder Bündner zu Ende geben mochte; und eine
ähnliche Anschauung vertraten Grote 1 und v. Stern 2, welche
meinten, dass Epameinolldas seine hundesgenössiscllen Truppen
mit Rücksicht auf die bevorstehende Ernte nicht mehr zusammen­
halten konnte. Dem Wortlaut Xenophons wird Schäfers Deutung
am ehesten gerecbt; nach der Ausdrucksweise des Sohriftstellers
muss Epameinondas im Jahre 362 irgend welobe zeitliche Be­
schränlmng von den Thebanern gesetzt worden sein (ein Analogon
aus den sicilischen V \3l'hältnissen des Jahres 4q6 bietet dazu Diod.
XIII 88, 7). War dies abel' damals der l!'all, 80 kann mau es für
den ersten Feldzug viel eher annehmen, wenn auch an eine Verwechs­
lung der Situation in beiden Zügen von Seiten Xenopl1ons, wie sie
IJachmann für wabrsoheinlich hielt, im Ernste !lioht zu denken ist.
Eine sololle Beschriinlmng l,önnte mit de!' schlechten finanziellen
Lage Thebens erklärt werden, wie sie fÜl' 370 durch die Thatsacbe
bezeugt ist, dass die Thebaner zu Beginn des Zugs von Elis zehn
Talente borgen mussten (Xen. Hell. VI 5, 19); der Termin, wel­
cher Epameinomlas für die IUicH:ehr angegeben wurde, hätte dann
mit den für den Feldzug ausgeworfenen Geldmitteln zusammen­
gehangen. Immerhin ist es aber räthlicher, nioht an eine Be­
schränkung zeitlicher Natur zu denken, die Epameinondas bei
Antritt seines Zuges auferlegt wurde, sondern an eine solehe
anderer Art. Dazu ist es nöthig, das rechtliche Verhältniss
'l'hebens zu seinen Bundesgenossen ins Auge Zll fassen.

l!~s ist bekannt, dass die Thebaner die der Dinge be-
nützten, welohe durch die Zurückziehung der spartanischen Streit­
kräfte n.us Mittelgriechenland nach der Niederlage von Leuktra
gescbaffen war, um während des Restes des Jahres 371 und im
Jahre 370 die Landschaften l)hokis, die beiden Lokris, Aetolien
und die Aenianen zum Anschluss und in ein festes Bundesver­
hältniss zu Theben zu bringen (Diod. XV 57, 1. Xenoph. Hell.
VI 5, 23; Agesil. c. 2, 24)3. Auch die Städte von Euböa,
Heraklea in Trachis und die Landscllll.ft Malis traten damals bei.
Dieser mittelgriechische Bund beruhte unzweifelhaft auf dem

Grundsatz der Epimachie 4, ganz wie der zweite attische See-

12 X 96.
2 a. a. O. 238, Anm. 1.
B VgL Sievers 1. 1. 249, Grote (Meissller'sche Uebersetzung) V

Schäfet' a. a. O. 2181, v. Stern a. a. O. 152 ff., Oberbummer Akarnanien
im Alterthum S. Swoboda Rhein. Mus. XLIX 328 ff., Beloch a. a. O.
II 257/8, v. Scala Staatsverträge des Altertbums S. 145 Nr. 149.

4 Dies geht bervor aus Xen. lIell. VII 5, 4: <PWKE'i<; /J.€VTOl OUK
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hund 1; die P:Ilicht, des Zuzugs trat für ein Bundesglied auf die An­
zeige (ETHIT"fEAia) Thebens von der Verletzung seines Gebietes ein.
Allein auch hier müssen wir eine gewisse Modification in den
Satzungen des Bundesreehts annehmen, wie wir sie (a. a. 0.) Hir
Athen und seine Bundesgenossen constatiren konnten. Die The­
baner zeigen sich in der Constituirul1g des mittelgriechischen
Bundes als genaue Nachahmer Athens und dessen Seebnndes ~;

nach eiller originellen, schöpferisohen Jdee suoht man bei ihnen
vergebens. Wie fiit· den attischen Seebund, so ward lLUCh fiir
den mittelgrieohischen Bund ein (fUV€bplOV der Symmachen ein­
gesetzt; der Schluss, den Köhler aus einer Urkunde für dessen
Existenz zog3, wird durch die Erwähnung Xenophons Hell. VII
3, 11 in der Rede, welche die Mörder des Euphron von
Sikyon vor der thebanischen Behörde halten bestätigt: 'lTPO\;
oE TOUTOl\; &.va~V~(f6I1T€, on Ka1 E\jJl1epl(flX(J6E O~'lTOU TOU~ epura­
Oll<;; aTWri/-lou<;; dvm ~K 'lTa(fwv TWV (fu/l/laxihwv' O(fTl~ OE «VEU
KOIVOU TWV (fU/lI.HIXWV o6T/lllTO~ K<lT€PXETt:U epura<;; KTA.
(vgl. fluch VII 3, 1 Ka1 TOU<;; «VEU Mr/llXTO<;; EK'lT€'lTTWKOTac;;
/-IETE1TE/l\j.laTO; der mittelgrieohisohe BUlld hatte also ähnliche Be­
stimmungen getroffen, wie später das Synedrion des korinthisohen
Bundes, vgl. Alexanders Schreiben an Chios, Syll. 2 n. 150,
Z. 10 ff.). Sioherlich werden auoh die Thebaner wie die Athener
finr,nzielle Beiträge der Bündner ((fUVTut€!(;; oder ähnl.) einge­
hoben baben; dies liegt in der Natur der Sache und lässt siclt
aus der eben erwähnten Urkunde CIGS. 2418 folgern. I<~s

entstellt nun die weitere Frage, naoh welchen Grundsätzen im
Jahre 370 der Bund Thebens mit den peloponnesisohen Mittel­
staaten, nicht bloss Arkadien, sondern auch Argos und Elis
später trat auch Messenien dazu (Xen. Hell. VII 5, 5) -, ge­
schlossen ward (IJiod. X V 62, 3)4. Es kann keinem Zweifl"I

I1I<OAoMouv A€TOVTEi.t;, ÖTI ouv9flKaI O'q>iow (101'01<; €l€V, €I TI<; tnl 0fJßac;
iOl, ß01']eElv' tn' dAAOUC; M OTP(1TEUElV 001< dVaI tv Tale; l1uvSilKUI<;. Det·
thebauerfeindliche Xenophou bezeichnet allerdings Thebens Bundesge­
nossen als {J1tllI<OOI (Hell. VI 5, 23).

1 Vgl. meine Ausführungen im Rhein. Mus. XLIX 340. 344 tr.
2 Dass sich die Thebaner in politischer Hinsicht mehrfa.ch an die

Athene1' anlehnten, erkannte bereits enrUus GI'. Gesch. 2III 381, del'
ihnen dies allerdings zum Lobe zu wenden scheint.

B Hermes XXlV 1543, der auf die Inschrift GIGS. 2418 Ditten-
berger Syll.2 nr. 120) verweist.

4 v. Scala a. O. S. 14.7 n1'. 152.
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unterliegen, dase diese VeL·bind.ullg ebenfalls auf der Grundlage
einer l~pimachie beruhte, dass aber dessen Coutrahenten auf der
einen Seite die peloponnesischen Staaten wohl nicht als Ge­
sammtheit, sondern es wird jeder Staat für sich einen Vertrag
eingegangen sein -, auf der anderen Seite nicht Theben allein,
sondern der unter dessen Leitung stehende mittelgriechische Bund
waren, weil nur danll die BetheiIigung der bundesgenössischen
TnIppen schOll an dem ersten Zuge des Epameinondas im Winter
370/69 zu el'klären ist. Wenn daher die Phoker im Jahre 362
ihre Weigerung, in die Peloponnes mitzuziehen, damit motivirten
ön crUV9ijKal (HpicrlV o.\!T01<; eT€V, d Tlt; Erd 0~ßa<; tOl, ß0116€lv'
Err' UAAOU<; h€ crTP(U€UE1V OUK dvm EV To.l~ crUV6~K(W;;, so ist
der erste Satz wohl formell richtig und dem ursprünglichen Ver­
trag entnommen, welcher ihL'en Beitritt zu dem mittelgriechischen
Bund begründete; mit der daraus gezogeuen Folgerung drückten sie
sich aber um die Thatsache herum, dass sie durch die späteren
Verträge eben als Mitglieder des mittelgriechischen Bundes zum
eventuellen Zuzug in die Peloponnes verpflichtet waren und den­
selben bei Gelegenheit der früheren Unternehmungen des Epamei­
nondas auch ohne Anstand geleistet hatten. Durch diese Ver­
träge der peloponnesischen Staaten mit der mittelgriechischen
Föderation bildet.en sie neben derselben einen weiteren, in lockeren
Formen gehaltenen Bund Thebens. Ein solches Verhältniss in­
volvirte, dass keiner der heiden Vertragschliessenden ohne Wissen
des Anderen FI'ieden schloss (vgL die Aeusserung dea Epamei­
nondas bei Xen. Hell. VII 4, 40: TO rap 11/-lWV hl' U/-lu<;; Eh:;
rrOAEJlOV Ko.mcrTlivTWV uJlii<;; (XvEU T~<; flJl€TEpo.<; TVW/-lll<; ElP{lVllV
rrOlElcrßm rrw<; Ol/K (Xv bIK(tlWt; rrpohocriav Tl<;; UJlWV TOUTO K<XTll­
ropoill;), wie dies aus den attischen Verträgen z. B. Thuk. V 47,
4 ClA. 1, IV n. 46 b, Z. 17 bekannt ist. Schwerlich sind die
peloponnesischen Staaten in dem Synedrion' der thebanischen
Symmachen vertreten gewesen 1. Man könnte zwar versucht
sein, dies bei oberflächlicher Betrachtung aus den Worten
Xenophons Hell. VII 1, 39, die das Verhalten des Lylwmedes
bei den Verhandlungen tiber den von Persien diotirten Frieden
(367) schildern, zu folgern: 0 JlEVTOL }\pKUt; AUKoJl~bll<;; K(xl

TOUTO €A€TEV, on oöbe: TOV l1IJAAOTOV €V 0~ß(w;; 0E0l Ehat,

1 Nur für Sikyon, das überhaupt eine besondere Stellung zu
Theben ist dies vielleicht aus den oben angeführten Worteu
Xenophons (VII 3, 11) zu schliessen.
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an' Ev6a. /Xv IJ 6 TT6AEIlO~. XaAETrCllVOVTWV b' a(m~ TWV eTl~atWV

Kai AE''(OVTlUV, w~ blmp8€lpOl TO crU!J.llaX1KOV, oub' €l~ TO O'UV­
E'bplOv ~eEAE KaSiLElV, an' amwv ~XETO Kai /A€T' aumu miVTE~

oi Et )ApKabia~ 1TPEcrßE1~; allein hier hat O'uvE'bplOv siclJerlich
eine weitere Bedeutung und ist als Bezeiclmung des damaligen
Friedenscongresses zu fassen 1. Dafür dass die Peloponnesier
eine selbständigere Stellung zu Theben einnahmen fl und daher
auch das Synedrion nicht beschickten, spricht auch die Thatsaohe,
dass sie bei der Gesandtschaftsreise nach Persien neben dem Ge­
sandten Theben':! und des mittelgriechischen BundeIl (bekanntlich
war es Pelopidas) durch Delegirte vertretell waren (Xen. Hell.
VII 1, Ra: &vaßaiVOUO'I eTlßaiwv IlEV TTEA01Tiba~, 'ApKtlbwv bE
'AVTioxo~ Ö na"fKpaTlMT~~, 'HA€iwv bE )ApxiballOC;' tlKOAOUS€1
bE Kai'Ap"felo\.; - -, wo jedesfalls der Name des argivischen
Gesandten ausgefallen ist, vgI. auch von Stern a. a. O. 249, Thelle
7)3. Aucll Ztll' Zahlung von ständigen Bundes-Beiträgen sind die
peloponnesisolJen Symmachen Thebens natürlich nicht herange­
zogen worden 4.

Aus dem eben definirten Verhältniss zwischen Theben und
lien peloponnesischen Mittelstaaten ergiebt sioh anch, auf welchen
Reo1ltsgrund hin die Intervention der Thebaner im ersten Feld­
zug des Epamdnonrlas erfolgte: die Spartaner hatten unter Fühl'ung
des Agesilaos das Gebiet von Arkadien verletzt (Ken. Hellen.
VI 5, IO f.); auch den zweiten Zug in die Peloponnes trat Epa­
meinondas auf Bitte der Verbündeten Th6bens an (Diod. XV 68,
1). Man sieht aber gleich, wie sich der dritte Zug des Epamei-

1 F'ür diese Bedeutung des Wortes v\tl. Rusolt Jahrb. f. cl. Philol.
Suppl. VII 775 ff.

2 Auch das von Lykomed6s bewirkte Biindniss Arkadi6ns mit
Athen kommt dafür in Betracht; so sehr es dem Geiste der Verbindung
Arbdiens mit Theben entgegenges6tzt war, ein r6c1ltliches Hinderniss
sta.nd ihm nicht im

S Das weitere Factum, dass GeSAndte von Arkadien nach Theben
gingen (Xen. Hell. VII 4, 3n. 39), wäre mit einer Vertretung im Syn­
edrion nicht unverträglich, da dies auch im attischen Seebund vorkam
(cf. Rhein. Mns. XLIX 337 sl.

4 Die thebanischen Besatzungen in Tegea und anderen
Städten wurden wohl im Einvernehmen mit den Arkadern zum Schutz
gegen Sparta geha.lten; so viel wird Du MesnH a. fI. O. 328 ff. zuzugeben
sein, der annimmt, dass Theben allem Anschein nach keine Besatzungen
in den verbündeten Städten hielt. Ueber ähnliche Verhältnisse im
korinthischen Bund vgl. ({aerst, Rh. Mus. N. F. LU ;))39.
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nondlUl (wahrscheinlich 367) von der ursprünglichen Absicht mit
der das Bündniss geschlossen war, entfernte; er el'folp;te
nicht auf ein Am;ucllen der pcloponncsischen Biindner bin, denn
er war gegen sie gericl1tet, und bl'zweckt.e durch den Gewinn
Aehaiall einen feilten StützpunU auf der Halbinllel fUr Theben
zn erwerben (Xen. Hell. VII 1, 41). Die überwältigende Au­
torität, welche EpameinondaB hesass; zeigt sich darin, dass trotz­
dem dieses Untel'Dehmen nicht den ursprünglichen Bestimmungen
der Vert,rii,ge entsprach, dennoch die peloponnesischen Bundesge­
nOllsen ihm ohne Weigern Zuzug leisteten. Es ist daber voll·
ständig richtig, wenn Du Mesnil 1 den dritten Zug des Epamei­
nomlas als einen Wendepunkt in dem Streben Thebens nach der
Hegemonie nm'ieht. Diese Wanillung in der tIlebanischen Politik
offenbart sich auch darin, dass l'heben damals den Versueh
machte, in Achaia nicht einen Bundesgenossen Errt TOle;; t(l'Ole;;
Kai O/lOIOt<;; zu gewinnen, sondern sieh eine unterthänige Land­
Hehaft zu schaffen, Xen. Hellen. VII 1, 42: Ebuva(l'T(:U€l 0 'Erra­
IJElVwvba>;; ... una rrl(l'Tti >..aßwv rrapa TWV'AXmwv i1 /lTJV
(l'u/llJaxouc:; E(l'€(l'Sm Kai uKOAOuSll(l'ElV orrol UV 811ßalOl ,'rrWvTm,
OUTWC;; urrfj>"ge d{Ka{)E 2. Eine vollständige Analogie dazu bietet
der Vertrag, welchen Alexander von Pherai im Jahre 363 8 mit
Theben abRchlil'ssen musste, Plut. PeloIl. c. 35: ~v6."fKa(l'aV .••.

of.lO(l'm bE mhov (AMtavbpov), E<P' oIe;; &v ~"fwvTal 811ßalOt
Kai KEAEU(l'WOlV UKOAoue~(l'ElV, und schon früher (368) die

ständnisse, welche Ptolemaios von Makedonien (der Alorit) Pelo·
pidas machte, Plut. Pelop. c. 27 (ITToAEf.laIOe;;) UJI-l0AOTll(l'E ....
011ßaiolC;; he TOV aVTov EXSpOV gEElV Kai <pIAov' o/l~POUC;; b' Errl
TOUTote;; TOV ulov <PtME€vov E{)WKE Kai 1TEVT~KovTa TWV haipwvj
allein es ist nicht zu vergessen, dass es sich hier um zwei I,and·
sehaften handelt, welche, besonders Makedonien, an der Peripherie'
der griechischen Welt lagen und dass das Vel'hitltniss der Unter­
thänigkeit beidemale Usurpatol'en oder Tyrannen auferlegt ward.'
Die Ansicht von Curtius4, dass Korinth und Phlius in dem Frie­

den mit Theben (366 oder 365) sich zur Heeresfolge verpflichteten,

1 Sybels Histor. Zeit.schrift IX (1863), 325 ff. 327.
2 Ueber ein solches Verhältniss und dessen Unterschied zur Epi.

machie vgl. Rhein. Museum XLIX 344-, Anm. 2j den dort angeführten
SteUen ist, Thuk. m 1 hinzuzufügen,

a Köhler, Hermes XXIV 638.
'" Grieoh. Gesoh. 2IU 359.
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ermangelt nicht bloss jedes Beweise~, sondern stebt. auch direkt
in Wide1'spruch mit Xenophons Angaben (Hellen. VII 4, 10).

Mit dieser Umschreibung der von den Verbündeten zu
leistenden Hülfe ist aber auch der ursprüngliche Zweck des ersten
7.lIgea gegeben, welchen l<~pameinondas in die Peloponnes anhat;
er bestand darin, die Arkader gegen den von Seiten S])artas ge­
schebenen Angriff zu vertheidigen 1. Diese Aufgabe war mit dem
Anlangen des Epameinondas vor Mantinea bereits erfüllt, da
AgesihlOs auf die Kunde von dem Herannahen der Thebaner den
Rücl\zug angetreten hatte (Xen. Hellen. VI 6, 20 ff.). Alles
Folgende, die Offensive gegen Sparta, die Wiederherstellung von
Mess,mien t:dW. war bereits ein Ueberschreiten der Epameinondas
anver~rauten Aufgabe und lag allCh ursprUnglieh gar nieht in
seinem Plan i erst die eiudringlichen Vorstellungen der Arkader
und der übrigen Verbündeten bewogen ihn zum Einfall in 1Ja­
konien (Xen. Bell. VI 5, 23 ff.)2. Es ist nUn in jedem Fan
vorauszusetzen, dass Epameinondas bei seinem Ausmarsoh in die
Pe]oponnes durch Voll,sbesolllus8 von Seiten der Boioter eine
Instruclion mitgegeben ward. welche die von ibm dUfchzufi:ibrende
Aufgabe näher bestimmte; wie solche Instructionen für Feldherren
lauteten, erseben wir am BeRten aus den Besohlüssen der Athener
vor Beginn des sicilischen Krieges (Thuk. VI 8, 2 E'I't'l<P{O'O:VTO

I Dies sagt auch Appian a. O. €tli'lTEf.\I!J(XV be a?l"OUC; oi 0'lßa'l0l
I1Tpa1'OV €Kda1'lp MV1'Ec;, €1nKOuPE'lv' ApKdat Kai MEO'O''lV{OIc; 1fOAEf.\OUf.\f­
VOI<; ,mo I\UKWVWVj doch \'crzichte ioh darauf, aus seinen Worten eine
StUtze für meine Ansicht herzuholen.

2 Vgl. auch was, wenn auch übertreibend, PInt. c.
Appian Syr. c. 41, Corno Nep. Ep. c. 7, 4 über den anfänglich/m

Widerstand der Amtsgenossen des Epameinondas und Pelopidas gegen
diese Erweiterung gesagt ist. Die Ansicht von Curtius 11 III 328, dass
Epameinondas sicherlich von Anfang an den Angriff auf Sparta im
Auge hrt.tte, ist ebenso problematisch als die von ihm (2III 330) und
Anderen (Meissner a. a. O. S. Vater in Seebodes Neuen Jahrb. f.
Philol. Suppl. VIII 361, Grote of Gr. 2 IX 442) geäusserte An-

dass die Herstellung Messeniens die wichtigste Absicht des
Epameinondas gewesen sei, als er den Zug in die PeJoponnes antrat.
Pansanias' Angabe (VIII 8, 10. IX 14, 4), dass die Zusammensiedelung
Mantineas durch Epameinondas bewirkt wurde, ist wie v. Stern a. a. O.
156. 157 zeigte, ungescbichtlich; die Sendung des Pammenes, um den
Bau von Megalopolis vor den Spartanern zu schützen (Paus. VIII

2), gehört in spätere Zeit (Niese, Hermes XXXIV 527 ff.).
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vaO~ ~EllKovTa 'ITEIl'ITE1V L1KÜlav Kat O'TpaTYll0UC; aUTOKpUTO­
pa~ , AAK1ßla.bT\V TE TOV KAE1V10U Kat Nlldav TOV N1KT\Pa.TOU Kat
AU'laXov TOV =€voq)(lVOW;, ßOT\eOUC; Il€V 'ET€O'TlliOl<; 'ITP0C; L€AI­
VOUVTIOUC;, EU1KaTOll<\O'al b€ Kat AEOVTivou~, ~v Tl mplllTVT\TaI
lX\JTo'i'C; TOG 'ITOAEj.lOU, Kat TllAAa: Ta €V Tfj LIK€Ai~ 1TpiiEm öm,l
av llTVWO'KWO'IV aplO'Ta'A9nvalol<;;), wenn auch hier die Sacl1lage
nurch die Verleillung der Autohatie an die Strategen eine ge­
wiRse Modifieationerlitt, die Rieh in dem letzten Satze ausdrÜckt
(cf. Tbuc. VI 26, 1). Ueber den Inhalt der Epameinondas er­
theiIten IJ1strnction kann kein Zweifel bestehen: sie wird dahin
gelautet llaben, daR Territorium der Arkader gegeniiber nem :An­
griff der Spartaner zn sichern 1. Diese Instructioll batte EVa­
meinonilas durch die Erweiterung' deR Felrlznges wissentlich ver­
letzt; Reine Collagen waren dadurch, dass sie sich seinen Ab­
sichten unterordneten mag' nun die Nachricllt iiber ibren zn
Anfang geänsserten WirlerRtand riclltig sein oder nicllt - seine
Mitschuldigen geworden; nnd daRs llie Auffa!'sung, Epameinondas
habe ibre Sclmhl auf sich IJellUlen l,önnen, ist, er­
lmnnten wir hereits. Um meine Ansieht endgültig zu formuliren,
so gla\lbe ich also, da,ss Epameinondas und seine Amtsgenossen
nicllt wegen Bekleidung der Boiotarchie über die gesetzliche Frist
hinaull sondern wegen eigenmächtiger Uebersclll'eitung der ihnen
durch VolksbeRclJluss gestellten in Anldagezustand ver­
setzt wurden. Ueher das Näbere des Verfahrens ist natürlich
nichts auszllmacllen, ob es ein Rechenscllaftsprocess war 2 oder
die Sache in dcr Weise wie in Athen bei der Epicheirotonie oder
durcll eine durchgeführt ward; es wird wohl in Theben
ällJ1liche Pl'ocessformen gegeben haben. Man wäre versncht zu
Gunsten meiner Auffallsung auch die Vertheidigungsrede vor den
Richtern herbeizuziehen, welcbe Epameinondas von unserer Ueber­
lieferung (Plut. ApoVht.h. Ep. c. 23. Aelian V. H. XIII 42. Corno
Nep. Ep. c. 8. Apvian 1. 1.) in den ~'Iund gelegt wird, da er in
ihr mit keinem Worte auf den angeblichen Anldagepunkt, die

1 Sie wird daher mutatis mutandis am ehesten der den nach
KOI'k)'ra 433 gesandten attischen Feldherren Instruction
mltsprochen haben, Thuk. I 4n, 3: 1TpoEl1rov OE airrol<;; I.Ifl vaul.laXElv
KOPIVEHol~, ilv 1.1" Errl K€plwpav 1TA€Wl1I Kai JlEAAWO'lV drroßalVEIV il E<;;
TWV EKEiVWV TI xwplwv' oihw OE KWAUElV l<aTci OUVClI.IIV, Eine andere
Instruction Thuk. I 57, 6.

2 Dies nehmen Curtius (2 III 334) und Grote 'IX 459 an (auch
Belach a, a. O. II 266 für den späteren Zeitpunkt).
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Verlängerung der Boiotarcllie, erwidert; allein es ist mehr als
zweifelhaft, ob in diesen W·ortt.'n llefl Epfll11einond'l,s ein Körncllen
Wahrheit flte<Jkt. Dagegen möchte ich da!' Sh'afmass nicht an­
zweifl:'ln, da unsere (i,uellen einstimmig herichten, dafls Epamei­
nondas und seine Collegen im Fall der Verurt,heilung die Todes­
strafe zu erleiden hatten. Nur ist die Sache dahin zu fassen,
<lass dieselbe auf die Verletzung des Volksbeschlusses gesetzt war,
welcheI' die Instruction der I,'cldherren festsetzte; wie hällfig
solche Straffol'meln unseren Psephismen angellängt sind, weiss
jeder Kenner der gdechischen Inschriften. J\fan sieht aller zu­
gleich, wie Aussicht auf Erfolg die gegen Epameinondas
erhobene Anklage von Anfang an IJatte j in der That kam es zu
seinem jl~reiRprnch mit Acclamation. Des sensationellen ClHu'aktel"f!,
welchen die Tradition dem Prollesse zu verleihpll bemUM iBt., winl
dieser Vorgang dadurch noch mel11' cntldeidet. A nilerlleits erhält
Bt1.uer auch bei unllerer Auffassung Reeht, wenn er auf die Grenzen
hinwei;;t 1, welche Epameillonilas wie jedem FeldlJerrn eineR
griechischen Freistaates durch die l,olitischen Einriclltungen ge­
zogen waren.

Die El'hehnng einer solcllen Anldage gegen Epameinondas
naeh einem Feldzug, von dem er mit so glänzendem Erfolg beim­
gekelwt war, ist nur dann begreiflich, wenn es in Theben eine
nicht unverächtliche gab, welclJe der von Epamei­
nondas und Pelopidas vertretenen Expansionspolitik widerstrebte.
Die Nel1eren sind meistens geneigt, die Epameinondas gemachte
Opposition zu untersllhät,zen EI'folg haUe aie auell nicht viel 2

und ihr selbstsÜchtige Motive beizulegen; dagegen wandte sich
bereits Grote, weniglltens was einen Pnnkt von Epameinondas'
Staatsle,itung anlangt 3. Aueh dafttr ist riie Epameinondas ver-

1 Ristor. Zeitsehr. N. F. XXIX (18!:lO), 272 ff. und in Iw.
Müllers Handbuch IlIV 2,1, S. 41l.

11 Wenn meine Annahme über die Eparneinondas ertheilte In­
struction und deren Inhalt das Richtige tl"ifl't., so könnte man aller­
dings behaupten, dass die kriegerischen Verwickelungen ah­
geneigte Partei in Theben damals noch IlO stark war, um eine Re­
sclJrä,nkungder dahin abzielenden Richtung durchzusetzen. Aber .lamit,
dass Thebeu tlberhaupt ein Biindniss mit deu pelopol1lwsischen Staaten
einging, war die ktll1ftige Bahn seiner Politik bereits deutlich vorge­
zeichnet; und die welche Epameinondas von seinem ersten
Zuge heimhl'aehte, und das Scheitern der whler ihn erhobenen Anklage
werden seinen Bestrebungen das entschiedene Uebergewicht unter seinen
Mithiirgern haben.

a Hist. of Greece 11 X 65.
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helTlichende Ueberliefenmg maflflgebend geworden, in welcher
der Führer der Opposition, lIfenekleidns, schlecht genug wegkommt
und als das Muster eines schlimmen Demagogen erscheintl, Die
modeme Ges!\llichl.sclueihung flchildert ihn in den gleichen Farben 2,

Der Widerstand, welchen er Epameinondas' Politik entgegensetzte.
wird von der Tradition durchaus im Lichte einer factiösen Oppo­
sition geschildert; allein es ist sehr fraglich, ob sie damit Recht
hat. Aus Cornelim; Nepos J;jpamin. c, fo, 3, dem wir in diesem
Punht wolll·Glänben schenken dÜrfen, geht hervor, dass Mene­
Rleidas Vertreter der Friedenspartei war; neben diesel' wird es
noch eine uHrademokratische Opposition haben, welcher
Epameinond!ls zu weiL ging, wie der Ausgang des dritten
Zug:.; in die Peloponnes und der Verlust von Achaia zeigt (Xen.
Hell. VII 1, 43)3, Die Sympathie des llienekleidas für den
Frieden erscheint natUrIich auch im Lichte der Gehässigkeit. gegen
Epameinondas (Corn. Nep, a 0.: hOl'tari solebaf: Thebanos, ut pacem ,
bello al2tefert·e~l.t, tte illius imJJeratoris opm'a clesidel·aretur). Dass
es aber sehr ernste und gewichtige Beweggründe gab, welche
gegen die kriegerische Politik dm' thebanischen FUhrer sprachen,
diese Erkenntniss ist weder den antiken Panegyrikern des Epa­
meinolldas noch ihren modernen Naohtretern aufgegangen. Die
Belastung, welche sie während des Deeenniums von del' Sclllacht
von Leuktra bis zu derjenigen von Mantinea den Thebanern in
militärischer und finanzieller Beziehung auferlegte, ist eine ganz
ausserordentliche und gewiss nicht leicht zu ertragende gewesen.
Die Frage, woher Boiotien - ein Staat, der weder durch Handel
noch durch Industrie hervorragend war - damals die Mittel zu
seinen häufigen kriegerischen Unternehmungen nahm, wird von
den Neueren meist übergangen 4 und ist in der That nicht leicht
zu beantworteu. Ein Theil wenigstens aer Auslagen wird durch

1 Plut. Pelop, 0. 25; Praee. ger. r, p. 805 C, Corn. Nep, Ep. c.5.
2 Besonders Curtius 2IU 271. 334 und Pomtow L L 77 ff. 88.

92, Aber auch Beloch \GG. II 266) fasst ibn als das Haupt der l'adicalen
Demokratie auf.

a R. Weil (Zeitschrift für Numismatik VII 374, I) hat Meue­
kleidas mit Unrecht dieser Partei zugezählt. Neben der Partei des
Menekleidas und der radicalen Demokratie gab es uOuh eine extreme
oligarchische Partei, wie der Ausgang von Orcbomenos zeigt (Diod. XV
79, 3 ff.).

4, Nur von Pomtow a. a. O. 102 und Du Mesnil a. a. O. 341
wurde sie 15elegeutJicb gestreift.
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die Beiträ,ge ReHens oer Gliedel' des mittelgriechiscben Bunoes

~edeckt worden Rein; eR iRt ahel'nicht zu yel'~P,Al'!en, (Jasl'! tmtet'

dieRl\n nur die Städte von Euböa als finanziell kräftig in BetraclJt

kommen IlOnnten 1, Vielleicht lässt sieh von da aus auch den

vjeldiscutirten maritimen Plänen des Epameinondas, seiner See­

Unternehmung des Jahres 364, ein lleuer GesichtRpunkt

winnen. DaRl! ibre Hauptabsieht die Bel,ämpfung AthellR, die

Sprengung des Seebunrles war, ist, unl1eatritten. Ernst von Stern

glaubteIl, dass EpameinondllR damit auch den Zweck verband,

Thehen zu einer Handehmaeht umzugestalten und ihm damit

neue Hülfsqu31len zu eröffnen, welche Ansicht Btlf.nlt treffend zu­

riickwies 3• Wohl aber kann man darauf hinweisen, dass Theben

mit dem dauernden Gewinn so bedeutender Städte, wie Rhodos,

Byzanz, ChiQl'! als Bundesgenossen alloh in finanzieller Hinsicht

eine Stärlmng erfabren hätte.

Heinrich Swoboda.

1 Immt'rhin ist es möglich, dass die Kosten für die Feldzüge in
der Peloponnes VOll d~ll dortigen Verhlindetell ThebE'Ld getragen wur­
den. Eine ähnliohe Bestimmung findet sich in dem Vertrage d!:'!'!

Jahres 420 zwisohen Athen und den peloponnesischen Mittelstaaten
(eIA. IV 1, 4G b, z. 22 ff. = ThuJe V 47, ß).

2 a. a. O. 216 ff.
3 Philu!. Anzeiger XVI 341.




